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Die Steuerung grenzüberschreitender Abfallströmei
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Der materialuirtscbaftliche Ansatz des Kreislawfzuirt-
scbaftsrechts bedatf auch in Zukunft boheitlicher Steuerung.
Dies gilt ebenso im grenzüberschreitenden Abfallverkebr.
Der Artikel stellt das hierftir geltende Kontrollregime der
E G -Abfallv erbringwn gsrL e rordn wng ot or und e rläutert die
nationalen Stewerwngsspielräume, die aucb nach der neu^
eren Rechtsprecbwng des EuGH noch "serbleiben. Er plä-
diert fär eine stärleer e geme ins cb aftsre ch tlich e H armonisie -
rwng der zentralen Begriffe und Entsorgungsregeln.

1. Allgemeines

Exporte gefährlicher Abfäile in unsichere Deponien afri-
kanischer und anderer Entwicklungsländer erregten in den
achtztger Jahren die internationale Öffentlichkeit. Der
Forderung nach einem kompletten Exportverbot, die ge-
rade auch von Entwicklungsländerseite erhoben wurde,
stand eine moderatere Position gegenüber, die das Kon-
zept der Notif izierung und Genehmigung (prior informed
consent,pic) propagierte. Sie r.erwies vor aliem auf erziel-
bare wirtschaftl iche und ökoloeische Gewinne aus der
grenzüberschreitenden Yerbringung von ungefährlichen
und von verwertungsfähigen Abfällen.

Nach nur 18 Monaten Verhandluneen im UN-Rahmen
wurde am 22.3.1,989 d ie Basler  Konvent ion unterzeich-
net, die 1992 in Kraft trat und heute von 119 Staaten ratif i-

1 Der Beitrag geht auf einen lbrtrag zunlck, den der Verf. auf der
Tagung ̂ lJmwelnerrrägl iche Abfal lverwerrung< am 11.1 12. 11.
1999 amZentrum für Interdiszipl inäre Forschung Biele{eld gehal-
ten hat. Er n-ird auch in dem von Prof. G. Lübbe--Wolff heraüs-
zuscbenden T: qun g.l- ;  nd erscheinen.- " b _  " ' " " _  "

ziert ist. Die Konvention machte sich die moderate Posi-
tion, also daspic-Konzeptzlr Eigen, wurde aber 1995 um
ein Exportverbot für bestimmte gefährliche Abfälle aus
OECD-Ländern ergänzt, das allerdings erst von wenigen
Staaten (darunter die EG) ratif iziert worden ist2. Ebenso
wie das grundsätzliche Verbot ist auch pic von der Grund-
idee geleitet, dass Abfallverbringungen möglichst einge-
dämmt und nur unter bestimmten inhaltl ichen und Droze-
duralen Voraussetzungen zugelassen werden sollen.

In der EU wurde die Konvention durch die Abfallver-
bringungsverordnung Nr. 259193 vom 1. 2. L9%3 umge-
setzt. Die Abfallverbringungsverordnung folgt insgesamt
demplc-Konzept, geht aber insofern über die Baseler Kon-
vention hinaus, als die Ausfuhr von Abfällen in Entwick-
lungsländer im Prinzip verbote n wirda. Eine zweite wesenr-
liche Abweichung liegt darin, dass die Verordnung - dem
energie- und materialwirtschaftlichen Ansatz des fünften
Aktionsprogramms5 und der sonstigen EG-Abfallpolitik

f

K. Kummer, The Basel Convention: Ten Years On, in: RECIEL 7/
1,998,227 If  .
ABl. EG L 30, 1. Artikelangaben ohne weiteren Ver-weis beziehen
sich im Folgenden auf diese Verordnung.
Im Einzelnen ist verboten: nach An. 1B die Ausfubr jeglicher Ab-
fälle in AKP-Staaten, nach An. 11 die Ausfuhr von Abfällen zur
Beseitigung in Staaten, die nicht EFTA-Länder und zugleich Ver-
tragspaneien der Basler Konvention sind, sowie die Ausfuhr von
Abfällen nach Anhang V der Verordnung in Nicht-OECD-Staaten.
Ein Gr-undsatz des 5. Aktionsprogramms "Für eine dauerhafte
und umweltgerechte Entwicklung" ix111g6' "Aufgrund der be-
grenzten Verfügbarkeit von Rohstof{en sollte der Fluss alier Stoffe
über Verarbeitung, Einsatz und Verbrauch so gesteuert werden,
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folgend - entschiedener als die Konvention6 auf eine Priori-

tät der Abfallverwernrng gegenüber der Abfallbeseitigung
hinarbeitet und sich damit neben dem klassischen ljmwelt-
s chutz die Ressourcenschonun g zu;m Ziel s etzt -

Von diesem Geist geprägt, ist die Verbringungsverord-
nung nicht wie ihre Vorläuferin, die Richtlini e 84/631, auf
die Binnenmarkt-, sondern auf die lJmweltschutzkompe-
tenzengestützt. Dahinter steht eine Zielverschiebung zwi-
schen den beiden Rechtsakten. Verfolgte die fuchtlinie
noch den Z,u,eck der Ermöglichung des Abfailverkehrs
durch Harmonisierung des umweltrechtlichen Rahmens,
so dient die Verbringungsverordnung gerade umgekehrt
dem Zweck derVerkehrsbeschränkung. GeneralanwaltJa-
cobs hat im Verfahren um die geeignete Rechtsgrundlage
der VerbringungsVO, nachdem auch er einen "Kontrast
zur Richtiinie 84/631" konstatiert, dre Zie\e der Verord-
nung wie folgt beschrieben:

'Entgegen dem Vorbringen des Parlaments lässt sich .icdoch von

einer Maßnahme nicht schon deshalb sagen, dass sie einen dcn Bin-

nenmarkt betreffenden Zweck verfolgt, v-eil sie den Vtarenverkchr

zs,ischen Mitgliedstaaten betrifft (...). Vielmehr ist zu fragen, ob die

Maßnahme inigesamt darauf gerichtet ist, diesen Vcrkehr zu fördern

und nicht zu beschränken. 
'Wie 

der Rat ausgeführt har, steht in der

vorliegenden Rechtssache außer Frage, dass der vorrangige Zweck

der Verordnung darin besteht, die Verhinderung des \rerkehrs von

Abfälien zu ermöglichen."'

Der EuGH ist in seinem Urteil in derselben Sache dieser
Auffassung gefolgt. Auch nach seiner Auffassung dient die
Verordnung nicht der Verwirklichung des freien Waren-
verkehrs, sondern dem Umweltschutz und der Ressour-
censchonung. Der freie Abfaliverkehr ist also urspninglich
eher das Übel, das zu bekämpfen ist, und nicht das Heil,
von dem die Lösung aller Übe1 zu erwarten ist.

Heute beginnt sich in der abfallwir-tschaftlichen und
-rechtlichen Literatur eine Auffassung durchzusetzen,
die dieses Verhältnis von Markt und Umwelt-/Ressour-
censchutz wieder umkehr-t8. Der freie Verkehr wird hier
als Selbstzweck gesehen, der seine Rechtfertigung bereits
in sich trägt. Die Ressourcenschonung wird ganz dem
Markt überlassen, während der ljmweltschutz zwar
weiterhin für regelungsbedürftig gehalten wird, aber in
die Position einer rechtfertigungsbedürftigen Ausnahme
wandert. Dies mag fur normale Waren angehen, hinge-
gen sind AbfäIle, wie der EuGH im Wallonienurteil
ausführte, obwohl \flaren, doch "Gegenstände besonderer

dass eine optimaie Wiederverwendung oder Vieden'erwemtng er
leichtert und geförden wird, womit Abfall vermieden und der Ab-

bau des Vorrats an narürlichen Ressourcen verhinden vrerden

würde." (Kom [92] 23, vol.  i I ,  S.4).
6 Nach Art. 4 (9) a) ist ein Gesichtspunkt der Zulassung der Verbrin-

gung, dass "die fraglichen Abfälle als Rohstoff für Verwemrngs-

und Au{bereirungsindustrien im Einfuhrstaates benötigt werden".

7 Sclrlussanträge im Verfahren Rs. C-1 87193 (EP./. Rad, Slg. 1994,I-

2857 (Nr. 9 und 43).
8 So insbesondere das Umweltgutachten 1998 des Rates von Sach-

verständigen für Umweldragen, Sruttgart 1998, Kap. 3.1.3 für die
Abfallverbringung und Kap. 3 .7 .6 zum Grundsätzlichen. Sehr de-

zidiert in diese Richrung früher bereits P. 'oon Wilrrtotsky, Greru-
überschreitende Abfallentsorgung im Binnenmarkt, in: 2. Kölner
Abfalltage, hrsg. von K. Gutke, 1993,5.1'62f+.
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fi6.e, für die das Gemeinschaftsrecht ein Konzept ausge-

prägter hoheitlicher Marktsteuerung entwickelt hat.- 
Noch vertritt auch der EuGH dieses Konzept. In sei-

nem jüngsten grundlegenden lJneil zur Abfallverbrin-
gung vom 25. 6. 1998 in Sachen "Dusseldorp"lo äußert er

sich wie folgt:

"Schließlich ist darauf hirrzuweisen, dass in der unterschiedlichen
Behandlung der zur Beseitigung und der zurVerwemrng bestimmte.n
Abfälle die"unterschiedliche nolle zum Ausdruck kommt, die jede
dieser beiden Abfaliarten bei der Enrwicklung der Umweltpolitik
der Gemeinschaft zu spielen hat. Definitionsgemäß können nur die
zur Verwemrng bestimmten Abfä11e dant beitragen, den in Art. 4
Abs. 3 der Verordnung angesprochenen Vorrang für die Verwerrung
umzusetzen. Zur Stimulierung dieser Verwem-rng in der gesamten
Gerneinschaft, insbesondere durch die Entwicklung möglichst hoch-
weniger Techniken. hat der Gemeinschaftsgesetzgeber vorgesehen,
dass ein freier Verkehr derartigerAbfälle zwischen den Mitgliedstaa-
ren zum Zweck ihrer Verweirung möglich sein muss, sofern der
Transpon nicht zu einer Gefährdung der Umwelt führt.o

Der freie Abfallverkehr ist hiernach nicht Selbstzweck,
sondern Mitt elztmZweck, nämlich zumZweckder Priori-
tät der Verwertung gegenüber der Beseitigung. Dass der Ge-

richtshof dies betont, ist an sich zu begrüßen, aber die Mit-

tel-Zweck-Reladon wird in der zitienenPassage doch allzu

axiomatisch formuliert, so als sei der freie Abfallverkehr per
se immer geeignet, den Abfall zur besten Verwertung zu

ftihren, und als bleibe als einziges Steuerungskriter-ium nur

noch die Vermeidung gefährlicher Transporte übrig'
Die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die damit als ge-

geben unterstellt werden, sind so unbezweifelbar nicht.

Ünterstellt man die Einhaltung gleichstrenger Umwelt-
standards, so wird - betriebswirtschaftlich gesehen - Ver-
weftung manchmal teurer sein als Beseitigung und hoch-
wertige Verwertung teurer als geringwertigell. Deshalb
drängt die abfallerzeugende 'üirtschaft nicht aus sich
selbst heraus auf eine Priorität der Verwertung oder gar
auf hochwertige Verwertung, und wenn sie es tut, wird

die Verwemrng der Beseitigung vermutlich nur deshalb
vorgezogen, weil für sie im gegebenen Fall schlechtere
lJmweltstandards gelten und die Verwertung deshalb bil-
liger ist. Man kann also nicht darauf setzen, dass der Markt
genügend hochwertige Verwertung erzeugt. Deshalb ist es
nach wie vor angebracht, dass das geltende Recht von ei-
nem Konzept hoheitlicher Steuerung ausgeht.

Fraglich ist allerdings, ob die hoheitliche Steuerung eher
auf der mitgliedstaatlichen oder der gemeinschaftlichen
Ebene angesiedelt werden sollte. Sie liegt im Bereich der
grenzüberschreitenden Verbringung traditionell im \(/e-

sentlichen bei den Mitgliedstaaten. Das Gemeinschafts-
recht sorgt hier für eine grenzüberschreitende horizontale
Koordination der mitgliedstaatlichen Verwaltungsverfah-

9 EuGH vom9.7.1992, Rs. C-2l90 (Vallonien), S1g' 1992I-4479
Kdnr .  JU.

10 Rs. C-203l98, Slg. 199S, I-41'11' ff. = NVwZ 1998,1'169 {f .

11 Dies wird auch in $ 5 Abs. 4 Satz3 Kr\(-/AbfG unterstellt.

Ebenso LAGA, Abfallbegriff, Abfaliv,erwemrng und Abfailbe-
seitigung nach dem Kr\V-lAbfG, beschl. von der 49. Umweltmi-

nisterkonferenz arn 5./ 6. 1 1,. 1'997 (abgedr. ber Brandt/ Ruchay/
'Weidemann, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, D 100.1b),
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ren und für eine grobe begriffliche Vereinheitlichung der
Abfallkategorien, Behandlungsweisen und Kontrollkrite-
rien. Die Alternative dazu wäre eine Stärkung der Ge-
meinschaftsebene. Für die Verwaltungsverfahren käme
dies sicher weniger in Betracht. Dagegen ist eine Verein-
heitlichung der Kernbegriffe nicht nur sehr wünschens-
wert, sondern auch rechtlich Aufgabe und Kompetenz
eher der Gemeinschaft als der Mitgliedstaatenl2.

Noch radikaler könnte man allerdings fragen, ob die
Verwirklichung eines energie- und materialwirtschaftii-
chen Ansatzes nicht überhaupt ein Holzweg ist. Genügt
es nicht, bei Beseitigung und Verwenung wie auch bei nor-
maler Produktion auf gleich strenge lJmweltstandards zu
dringenl3? Die Unterscheidung zwischen Beseitigung und
Ver-werrung, die Priorität der Verwertung, das Gebot der
Hochwertigkeit der Verwertung, auf ali das könnte dann
verzichtet werden.

Ein Vorteil des energie- und materialwirtschaftlichen
Ansatzes liegt jedoch in der Mengendimension: Die prak-
tisch wichtigsten lJmweltstandards bestehen aus Konzen-
trationsgrenzwerten für Prozesse und Produkte und be-
grenzen als solche nur relative Belastungen, nicht Gesamt-
frachten von Schadstoffen. Eine Begrenzung von Schad-
stofffrachten kann über eine Steuerung der Menge der
Prozesse oder Produkte selbst erreicht werden. Das ist
hinsichtlich der normalen Produktionswirtschaft kaum,
wohl aber hinsichtlich der Abfallwirtschaft politisch und
verfassungsrechtlich machbar. Ein weiterer Vorteil liegt in
der Dimension des volkswirtschaftlichen Aufwands:
tVenn im angenommenen neuen Ansatz z.B. die Verbren-
nung von Plastikprodukten als eine technisch effiziente
Zweiwerwertung des Erdöls (im ersten Durchlauf als Pro-
dukt und im zweiten als Brennmaterial) gesehen wird, so
ist es eben noch effizienter. wenn der Rohstoff als Produkt
mehrfacb genutzt wird, bevor er als Brennstoff seinen Le-
benszyklus beendet. Denn in der Mehrfachnutzung bliebe
der in das Plastikprodukt geflossene Aufwand anZtsatz-
stoffen, Energie und Arbeit erhaltenla. An den Zielen der
Energie- und Materialwirtschaft sollte deshalb festgehal-
ten werden. Da die Zid,e, wie oben gesagt, wegen des vor-
herrschenden betriebswirtschaftlichen Kalküls nicht ver-
lässlich erreicht werden, bleibt auch eine hoheitliche
Steuerung unvermeidlichls.

12 Siehe dazuuntenzu4.
13 In diese fuchtung gehen mit Mut und Prägnanz H. J. Koch / M.

Reese, Abfallrechtliche Regulierung der Verwertung - Chancen
und Grenzen, DVBI. 2000, 300 ff.

14 Dieser Aspekt der Einsparung an häufig gefährlichen Zusatzstof-
fen, an Energie und an Arbeit wird von denen vernachlässigt, die
in der Verwertung nur eine Einspamng von Rohstoffen sehen.
Ahnlich L. Krämer, Community waste management and consu-
mer rights - theory and practice, in: N. Boucquey (ed.), Le droit
europ6en des consommateurs et la gestion des d6chets. European
consumer law and waste management, Centre de droit de la con-
sommation, Universit6 catholique de Louvain, 1999.

l5  So auch der  Besch luss  der  53 .  UMK vom 27. /28 .10 .  1999.  Dass
das ordnungsrechtliche Instrumentarium insoweit Grenzen hat,
zeigen Koch/Reese, aaO. Sie unterstellen dabei jedoch zu hohe
Begründungsanforderungen und Differenzier-ungszwänge für
staatliche Steuerungen. Auch unterschätzen sie möglicherweise,

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen skizziere ich
zunächst den Anwendungsbereich und das Verfahren der
Notifizierung von Abfallverbringungen und erörtere dann
die inhaltlichen Maßstäbe, die die Mitgliedstaaten bei der
Steue'rung der Abfallströme anvrenden können.

2. Der Anwendungsbereich der Notifizierungs-
regelung

Dem Notifizierungsverfahren der VO (ES(G) Nr. 259193
unterliegen Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Ver-
wertung. Drei Listen - die rote, gelbe und grüne - teilen
die Abfälle nach dem in ihnen steckenden Gefährdungspo-
tential ein16. Die Verordnung erfasst alle drei Listen, vari-
ien aber in Entsprechung zu den unterschiedlichen Risi-
kograden die Dichte des Kontrollregimes. Von einer Kon-
trolle freigestellt sind Abfälle der grünen Liste zurVerwer-
rung17. Die Mitgliedstaaten können solche Abfälle jedoch
einer Kontrolle unterstellen, wenn sie gefährliche Eigen-
schaften aufweisen oder wenn sonst Gründe des Umwelt-
oder Gesundheitsschutzes vorliegenls.

Hinsichdich der Verbringungswege ist die Notifizie-
rungsregelung auf Abfalltransporte zwischen den Mit-
gliedstaaten, auf Durchfuhren durch Mitgliedstaaten und
auf AbfalltransDorte in und aus Drittstaaten anwendbar.
Der Austausch^mit OECD-Mitgliedstaaten und Staaten,
mit denen spezielle Abkommen bestehen, ist dem mit Mit-
gliedstaaten weitgehend gleichgestellt. Für diese Verkehrs-
wege ist die Kontrolle weniger dicht als für den Verkehr
mit Drittstaaten, für den im Prinzip ein Verbringungsver-
bot besteht. Eine Notifizierungspflicht besteht Drittstaa-
ten gegenüber auch im Falle von Grüne-Liste-Abfällen
zur Verwertung, es sei denn, der Drittstaat hat hierauf ver-
zichtetle.

Insgesamt ergeben sich für die unterschiedlichen Ver-
bringungswege und Abfallarten mindestens 16 verschie-
dene Regelungssets2o - ein nicht gerade leicht zu durch-
schauendes System, das sicherlich vereinfachungsbedür{-
t ig  is t .

3. Das Notifizierungsverfahren

a) Verbringung in andere Mitgliedstaaten
Benicksichtigt man die Konkretisierung durch das Abfall-
verbringungsgesetz (AbfVerbrG)21, insbesondere den $ 6

vrie viel der Staat wissen muss, um die von ihnen propagienen
flexiblen Instrumente zielgerecht einzusetzen.

16 Zur roren Liste gehören Abfälle, die in erheblichem Umfang
hochgefährliche Stoffe wie PCB oder Asbest enthalten, zur gel-
ben Liste Abfälle, die giftige Metalle, organische oder anorgani-
sche Stoffe enthalten, einschließlich z. B. Abwasserschlamm und
Hausmüll, und zur gninen Liste ungiftige Abfälle wie z. B.
Schrott, Bruchglas, Kunststoff-, Papier- und Textilabfäl1e.

1.7 Art.1 (3) a).
18 Art. i c) und d).
79 Art.  i1. Vgl. BVerwGE vom 19. 1,1. 1,998,UPR 1999, 309 f.
20 Siehe das Schaubild bei Dieckmann, in: J. Fluck, Kreislaufwirt-

schafts-, Abfal1- und Bodenschutzrecht, Einf. EG-AbfVerbrVO
5.20, Stand 9/99.

21  Gesetz  vom 20.  9 .1994,  BGBI .  I  5 .2771. .
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Abs. 8, und 1ässt man die Beteiligung des Durchfuhrstaates
außer Betracht, so besteht das Notifizierungsverfahren aus
folgenden Schritten22:
- Abschluss eines Vertrages über die Beseitigung bzw.

Verwertung zwischen der notifizierenden Person und
dem Empfänger der Abfä11e23.

- Notifizierune durch die "notifizierende Person" an die
zuständise Slharde am Versandort mittels Übersen-
dung dei Notifizierungsschreibens2a. Zuständise Be-
hörde am Versandort ist eine Landesbehörde25.

- Übermittlung des Notifizierungsschreibens an die zu-
ständige Behörde am Bestimmungsort durch die zustän-
dige Behörde am Versandort26. Hat die Versandortbe-
hörde Einwände gegen die Verbringung, so kann sie,
wenn es sich um Abfälle zur Beseitigung handelt, das
weitere Verfahren bereits dadurch beenden, dass sie die
Notifizierung nicht weiterleitet und dies der notifizie-
renden Person mitteilt. Bei Abfällen zur Verwertung
eeht dies nicht2/.

- Übersendung einer Empfangsbestätigung der Bestim-
mungsortbehörde an die notif izierende Person und die
anderen zuständigen Behörden.

- Ggf.Erhebung eines Einwands durch die Versandortbe-
hörde oder die Bestimmungsortbehörde, der der notif i-
zierenden Person und den betroffenen zuständigen Be-
hörden mitzuteilen ist. Einwände sind innerhalb i 'on 20
bzw. 3O Tagen nach Absendung der Empfangsbestäti-
gung zu erheben2s.

- Ggf. Festlegung von Auflagen durch die Versand- oder
Bestimmungsortbehörde für die Beförderung der Ab-
fälle und Mitteilung dessen an die notifrzierende Person
und die betroffenen Behörden2e.

- Ggf.Nachweis durch die notif izierende Person, dass die
Probleme, die zu den Einwänden geführt haben, gelöst
sind, und dass die Auflagen erfüllt werden3c.

- Ggf. Bestätigung der Versandortbehörde und/oder der
Bestimmungsortbehörde, dass die Probleme gelöst sind
und/oder die Auflagen erfül1t werden, an die notifizie-
rende Person und Mitteilung dessen an die betroffenen
Behörden31.

- Ggf. Erteilung der Zustimmung durch die Versandort-
behörde und der Genehmigung durch die Bestim-
mungsortbehörde mittels Stempels auf dem Begleit-

22 Siehe auch die Darstellung b ei St. Winter, Die neue Abfallverbrin-
gung-VO der EG, UPR 1994, 161 ff. Die Regelung gilt mit hier
nicht relevanten Unterschieden für Verbringungen sowohl in an-
dere Mitgliedstaaten wie in andere OECD-Staaten, vgl. zu den
Ietzteren Arr, 17 $)-(7).

23 Arr.3 (6) bzw Art.6 (6).
24 Art.3 (1)bzw. 6 (1). Das Noti f izierungsschreiben besteht aus den

ausgefüllten Formularen des Notifizierungsbogens und des Be-
gleitscheins.

25 g 4 Abs. 1. Satz 2 AbfVerbrG.
26 Art.3 (8) bzn'. Art. 6 (B) mit $ 4 Abs. 2 AbfVerbrG.
27 YgI. Art. 6 (8) UA 2 mit Art. 3 (8).
28  Ar t .  a  Q)b)bzw.  Ar t .7  (2 ) .
29 Art.4 (2) d)bzw. Art.7 (3).
3C Art.  4 (4)bzv Art.  7 (5).
l l  A r r . 4  $ ) b z w . 7  ( 5 1 .
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schein; Mitteilung dessen an die notifizierende Person

und die betroffenen Behörden32.
Bei Abfällen zur Verwertung tritt insofern eine Verfah-

renserleichterung ein, als bei Abfällen der Gelben Liste die

Zustimmung bzw Genehmigung als stillschweigend er-

teilt gelten, wenn die zuständigen Behörden innerhalb

der 3Ö-Tage-Frist keinen Einwand erhoben haben33. Bei

Abfällen der Roten Liste sind jedoch ausdrückliche Ent-

scheidungen notwendig3a; die 30-Tage-Frist gilt zwar auch

in diesem Fall, ihre Versäumnis führt aber nicht wie im

ersten Fall zur Annahme einer Genehmigung.
Bei Abfällen zur Beseitigung müssen vor der Verbrin-

gung sowohl die Zustimmung der Versand- und die Ge-

nehmigung der Bestimmungsortbehörde vorliegen. Dies

ergibt sich aus Art. a Q) a) und Art. 5 (1.), wonach die Be-

rti-..r,.r.rgs ortbehörde die Genehmi gung nur erteilen darf ,
wenn keine Einwände seitens der Versandortbehörde vor-

liegen, und die Verbringung erst nach Vorliegen der Ge-
nehmigung erfolgen darf. Für Abfalle zur Verwertung

sind sowohl Zustimmung wie auch Genehmigung erfor-
derlich, wenn die Verbringung vor Ablauf der 3O-Tage-
Frist erfolgen soll. Hinsichtlich der Zustimmung der Ver-

sandortbehörde kann die Bestätigung, dass die Probleme
ausgeräumt und die.Auflagen erfüllt werden, als Zustim-
mung gewertet werden.

Verwaltungsrechtsdogmatisch bedeutet die dargestellte
Notif izierungsregelung: Die Verbringung bedarf der Ge-
nehmigung der Bestimmungsortbehörde. Zusätzlich ist

ein Einvernehmen der Versandortbehörde erforderlich'
U. U. werden die Genehmigung und das Einvernehmen
angenommen. Fraglich ist, ob die Genehmigung der Ver-

sandortbehörde als selbständiger Verwaltungsakt oder als
unselbständiger Akt in einem mehrstufigen Verwaltungs-
verfahren anzusehen ist. Ein formales Kriterium, das auch
für die Klagbefugnis nach Art. 230 Abs.4 EGV benutzt
wird, ist die Adressatenstellung des Einzelnen3s' In der
Tat werden die Einwände sowie ggf. die Bestätigung,
dass die Einwände ausgeräumt sind, der notif izierenden
Person schriftlich mitgeteilt. Dies spricht für den Verwal-
tungsaktcharakter der Entscheidung der Versandortbe-
hörde. Dasselbe ergibt sich, wenn man inhaltlich darauf
abstellt, ob der Behörde ein eigener Entscheidungsbereich
zukommt. Auch dies ist zu bejahen, weil die Behörden des
Versand- und Bestimmungsorts den Sachverhalt vor allem
nach ihrem jeweiligen nationalen Recht prüfen.

Für die gerichtliche Überpnifung der Einvernehmens-
entscheidung bzw' Genehmigung ist jeweils das Gericht
der Versand- bz:w. Bestimmungsortbehörde zuständig,

32 Art.4 (5) bzw Arr.7 (2) UA 2 mit (6).
33 Art. 8 (1). Es handelt sich sich nach dem klaren tVortlaut um eine

schlüssige Zustimmung, nicht um eine Fiktion. \ffird die Zustim-
mung durch Einwand explizit abgelehnt, führt ein Viderspruch

dagegen nicht etwa dazu, dass der Verbringung nun nichts im
rffege steht, denn man kann dann nicht mehr von einem still-

schweigenden Zustimmen sprechen (a. A' VGH Mannheim,
zuR 1999,232).

34  Ar t .  1C.
35 Ahnlich die deutsche Ver-waltungsrechtsdogmatik zum mehrstu-

figen Vern-altungsverfahren, die auf die Außengerichtetheit des

Einvernehmens abstellt, vgl. BVerwGE 28, 145 If .
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und zwar auch für Klagen im Ausland ansässiger Betroffe-

ner wie insbesondere des Exporteurs, dessen Antrag von

der Bestimmungsortbehörde abgelehnt worden war. Dies

ersibt sich aus den Grundsäzen des internationalen Ver-

*ilrungsrechts, wonach die nationale Gerichrsbarkeit
ohne Verstoß gegen das völkerrechtliche Territorialitäts-

prinzip transnational vrirkende Verwaltungsakte überprü-
i.tr d"rf. Das Prozessrecht richtet sich nach dem Sitz des

Gerichts, auch erwa, soweit die Klagebefugnis Dritter
(Konkurrenten und ökologisch Betroffene einschließlich
Verbänden) in Frage steht. Gleiches gilt für das in Ergän-

zlrrrg zvr Verbringungsverordnung anwendbare Ver-wal-

tunglrecht. Allerdings kommt in Betracht' dass das Gericht,
vrelches gegen eine Einfuhrgenehmigung der Bestim-
mungsortbehörde angerufen wird, ausländisches Ver-wal-
tungs.echt heranziehen muss, wenn geltend gemacht wird,
dass die Zustimmung der Versandortbehörde rechtswidrig
sei. Alternativ wäre der Rechmstreit auszusetzen und der
Kläger darauf zu verweisen, dass er das für die Zustimmung
der Versandortbehörde zuständige Gericht anrufen möge.

b) Verbringung aus dem Awsland
Das Notifizierungsverfahren für Verbringung von Abfäl-
len in ein Bundesland hinein gleicht demjenigen fur die
Verbringung aus dem Land ins Ausland. Nur erscheint
hier die zuständige Behörde des Bundeslandes nicht als
Versand-, sondern als Bestimmungsortbehörde. Je nach
dem Recht des ausländischen Versandstaates kann die No-

tifizierune durch die notifizierende Person unmittelbar an

die inländische Bestimmungsortbehörde oder mittelbar

über die ausländische Versandortbehörde er-folgen. Bei

Abfäilen der Gelben Liste zur Verwertung wird die Ge-

nehmigung nach einwandlosem Ablauf der 3O-Tage-Frist
angenommen.

c) Awsfnbr/Einfubr irn Verhältnis zw Drittstaaten
Im Verhältnis zu OECD-Staaten (außer EFTA-Staaten
gilt für Abfälle zur Beseitigung (unnötiger-weiser6) ein Ex-

port- und Importverbot, für Abfäile zur Verwertung da-

gegen (sinnvollerweise) im \0esentlichen die gieiche Noti-
firi..."trgrregelung wie diejenige zum Verkehr zwischen
den Mitgliedstaaten3T.

Im Verhälmis zu Staaten, die weder OECD- noch
EFTA-staaten sind, gilt folgende Regelung: Abfä1le zurBe-

seitigung dür{en dorthin nicht exportiert werden38. Importe
von dort sind zulässig, wenn es sich um Vertragsparteien des

Baseler Übereinkommens oder spezifischer Abkommen
handelt; in diesem Fall gilt eine,Notifizierungsregelung'
Für Abfälle zur Ver-werrung wirä weitgehend auf die er-
klärte Option des jeweiligen Empfangslandes abgestellt.

So besteht für die Awsfwhr nach der Verordnung Nr.
1547/L9g9re hinsichtl ich der Abfälle der Grünen Liste je

soezifisch für den ieweils betroffenen Staat
1. ein Ausfuhrverbot oder

36 Vgl. Ums.eltgutachten 1998, Rdnr' 472.
37  Ar t .17  (4 ) - (8 ) ,22 .
38 Art.  14 und 18.
39 Art. 1 Verordnung Nr. 1547/1999 der Kommission zur Festle-

gung der bei Verbringung bestimrnter Arten von Abfällen in be-

2. keine Notifizierungspflicht (im Praxisjargon: "grün
nach grün") oder

3. das Verfahren entsprechend Art. 6 und 7 der Abfall-

verbringungsVO ("grün nach gelb") oder
4. da.s Verfahren entsprechend Art. 1O ("gtüt nach rot")

ooer
5. das Verfahren entsprechend Art. 15 ("g.ün wie Beseiti-

gungn).
Hinsichtlich der Awsfubr von Abfällen der Gelben und

Roten Liste besteht dagegen, ggf. gemäß länderspezifischer

Differenzierung durch die Kommissionsverordnung, ein

Ausfuhrwerbotao.
Dte Einfwhr unterliegt, soweit es Grüne-Liste-Abfalle

angeht, keinem Notifizierungsverfahrenal. Hinsichtlich

dei Einfuht von Abfäl1en der Gelben und Roten Liste

eilt ein Einfuhrverbot, es sei denn, es handelt sich um Ver-

i."gspa.teie.t des Basler Übereinkommens oder anderer

intä.n"tio.r"1er Verträgea2. Bei diesen gilt das Notifizie-

rungsverfahren nach Art. 2043.

d) Verhältnis zum Andienungs- wnd Nachrueissystem
Mit dem gemeinschaftsrechtlichen Notifizierungssyste.m
überlappen sich teilweise die Andienungsregelungen, die

die Bundesländer auf der Grundlage von $ 13 Abs.4

KrV-/AbfG für gefährliche Abfälle geschaffen oder bei-

behalten haben. Die Andienungssysteme sind geschaffen
worden, um den Fluss der Abfälle durch präventive Kon-

trolle entsprechend den Grundsätzen und Grundpflichten
der Kreisläufwirtschaft und der gemeinwohlverträglichen
Abfallbeseitigung zu lenken. Mit dem Bewirtschaftungs-

ansatz wollen die Länder vor allem die Erzeugerpflichten
aktivieren und die Abfallwirtschaftsplanung des Landes

durchsetzen.
Hierin unterscheiden sich die landesrechtlichen Andie-

nungssysteme von dem bundesrechtlich vorgeschriebenen,
abeiebenfalls durch die Länder zu vollziehenden Nach-

weissystem gemäß SS 43, 46 KrW-/AbfG. Das Nachweis-
verfahren verfolgt einen ordnungsrechtlichen Ansatz. In

ihm steht die Umweltverträglichkeit der Verwertung und

Beseitigung im Vordergrundaa. Ob die Erzeugerpflichten

eingehälten sind, ist ausdrücklich nicht zu prüfenas.
Beide Systeme werden bei der innerdeutschen Abfall-

entsorgung nebeneinander (wenn auch in der Praxis z. T.

verzahnt) ättge*attdt, was rechtliche und wirtschaftliche

Einwände he^-orgerufen hat, die hier aber nicht themati-

siert werden sollen.
Soweit es die grenzüberschreitende Verbringung von Ab-

fäi1en angeht, gilt dagegen das Nachweissystem nichtou.

Seine Zwecke werden im Rahmen des Notifiziemngs-

systems miterfüllt.

stimmte Länder, für die der OECD-Beschiuss nicht giit, anzu-

wendenen Kontroliverfahren, Abl. L 185/ 1999, 1 ft.

40  Ar t .  16  (1 )  b ) .
41  An.  1  (3 )a) .
42  Ar t .21  ( I ) .
43 Art.22 (2'1.
44 Siehe $ 5 Abs. 2 Nr. 2 Nachweisverordnung (NachwV)'

4 5  $ 5 A b s . 6 N a c h w V .
a 6  $ 1 A b s . 4 N a c h w V .
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Die Andienungspflicht erstreckt sich in einigen Bundes-

ländern dagegen auch auf zwischenstaatliche Verbrin-

gungsvorgänge. Soweit die Andienungsregeln dabei nicht

äls durch die Notifizierung erfüllt gelten, soweit also ne-

ben der Notifizierung noch zusätzliche Anträge erforder-

lich sind, zusätzliche behördliche Entscheidungen (Zu-

weisung zu einer Entsorgungs anlage, Zunickweisung der

Andienung für die vom Antragstelier gewünschte Anlage,

antragsunabhängige Zuweisung, etc.) ergehen, eigenstän-

dige äaterielle Maßstäbe der Entscheidung gelten und/

od'er eine besondere Andienungsgebühr zu zahlen ist, be-

steht eine Kollision mit der Notifizierungsregelung, die

zur Nichtanwendbareit der Andienungsregelung führta7.

Geht man davon aus, dass die Notifizierungsregelung un-

ter dem inhaltiichen Gesichtspunkt der Kreislaufwirt-

schaft ebenso anspruchsvoll ist wie die Andienungsrege-

lungen, ist dies nicht weiter problematisch. Anders verhält

"s 
sich, wenn die gemeinschaftsrechtliche Regeiung weni-

ger anspruchsvoll zu interpretieren wäre. M. E. besteht bei

ättg..n.rr..r.r Interpretation auch der jüngeren Recht-

sp.echu.tg des EuGH insoweit jedoch kein Grund z:urBe-

sorgnls.

4. Inhaltliche Kontrollmaßstäbe

Im Einzelnen unterscheiden sich die möglichen Gründe

für Einwände seitens der Versand- oder Empfangsortbe-
hörde je nachdem, ob es sich um Abfälle zur Beseitigung

oder Abfälle zur Verwertung handelt.

a) Zur Definition von Beseitigwng wnd Verwertung
Fraglich ist zunächst, welche Ebene ftir die rechtliche
Konkretisierung dieser Unterscheidung zuständig ist.

Eine nationale Rechtssetzung durch Gesetz oder Ver-

ordnung bindet Verwaltung und Gerichte und birgt des-

halb die Gefahr, dass sich die nationalen Rechtsordnungen
unterhalb eines gemeinschaftsrechtlichen Begriffs verselb-

ständigena8. Dies ist jedenfails dann nicht akzeptabel,
*.nn d.. Gemeinschaftsrechtsakt aus einer Verordnung
besteht und die Regelung der Verordnung klar und unbe-

dingt ist. Eröffnet er dagegen Optionen oder ist er auf eine

nähere Ausgestaltung angelegt, bleibt Spielraum für natio-
nale Rechts setzungae. Hinsichtlich der Abfallverbrin-
gungsVO besteht ein solcher Spielraum vor allem für die

Ausvrahl der im Prinzip zugelassenen Einwändeso.

47 G. 
.Winter, 

Notifizierung und Andienung bei grenzüberschrei-

tender Verbringung von gefährlichen Abfällen zur Verwertung,

NuR 1998, 233{f. ,234f. Eine entsprechende Frage hat das

BVer-wG dem EuGH vorgelegt, s. Beschluss vom 29,7,1'999,

EuR 1999, 6s6 (663).
48 G. V/inter Die Sperrwirkung von Gemeinschaftssekundärrecht

für Regelungen des Binnenmarkts, DOV 1998, 377 (378), m'

Hinw auf EuGH vom 31.1.1978, Rs 94177 (Zerbone), Slg.

r 9 7 8 , 1 0 1 , 1 , 1 , 5 .
49  EuGHvom28.3 .  1985,  Rs .272183 (Kon. rmiss ion . / .  I ta l ien) ,  S lg .

1985,  1066,  iO71 (Rdnr .15) ;  EuGH vom 30.  11 .1 '987,  Rs .31 l78
(Bussone), Slg.197S, 244A,2443 (Rdnr. 14116)

5o Vgl. dementsprechend die Entscheidung für Entsorgungsautarkie

bzgl. Abfällen zur Beseitigung durch $ 3 AbfallverbringungsG.

662 E r5.  Mai  2ooo

) 1

Die auch ftir die AbfallverbringungsVO zentralen Be-

eriffe der Beseitigung und Verwertung werden dagegen

äi.ht d.ttch die Veroränung selbst, sondern durch Verweis

auf die Abfallrahmenrichtlinie 75/442 definiert5l' Da

Richtiinien nach Art. 249 Abs' 3 EGV in nationales Recht

umgesetzt werden müssen, ist angesichts der Wahl der

RicLtünie als gemeinschaftsrechtlicher Rechtsform das

KrW-/AbfG dä richtise Ort der Umsetzung' Inhaitlich

sind dabei die VorgabÄ der Richtlinie zu beachten' Für

die von der Richtlinie eingeführten zentralen Begriffe giit

zudem ein Grundsatz einheitlicher Auslegung und An-
'wenduns52. Insbesondere waren' wie in den Anhängen I

und II zim KrW-AbfG geschehen, die Anhänge I und II

der Abfallrahmenrichtlinie aufzugreifen. Soweit sich aus

einer Gesamtbetrachtung des einschlägigen Gemein-

schaftsrechts zusätzlicheEedeutungselemente der Begriff-

lichkeit ergeben, sind auch diese zu beachten. So kann z' B'

für die Frlge,ob es auf den Einzeiabfall oder das Gemisch

"nkommt, 
äus dem Vermischungsverbot der Richtlinie9l/

689 abgeleitet werden, dass auf den Einzelabfall abzustei-

ler-r ist.'Akzeptabel für die Definition der energetischen

Ver-wertbarkeit ist auch die Forderung eines gewissen

Brennwertes des Abfalls und eines gewissen Feuerwir-

kungsgrades der Verbrennungsanlage; i.dg:! ist sehr frag-

lich, ob die in $ 6 Abs.2 Nr. 1 Kr\V-lAbfG angesetzten

11 O0O kjlkg Brennwert bzw. 25 % \üirkungsgrad in genü-

gendem MJe auf einer gemeinschaftsweiten Betrachtung

6et-uht. Zweifelhak ist auch, ob die wirtschaftliehe Be-

trachtung und die IJmweitverträglichkeit der Entsorgung

zulässigerweise als Definitionsmerkmal von Beseitigung

bzw. Värwertungsj oder nicht vielmehr erst zur Qualifizie-
runq der Pflichten zur Beseitigung bzw. Verwertung ein-

g"titttwerden dürfen5a. \(/eitergehend könnte man erwä-

ä.,-r, ob Art. 17 der Abfallrahmenrichtlinie, der die nähere

befinit ion der Begrif{e Abfalle zur Beseitigung und zur

Ver"wertung der Kommission überträgt, den Mitglied-

staaten den eigenständigen Konkretisierungsspielraum
nimmt. Dies istiedoch unter Gesichtspunkten des Subsi-

diaritätsprin zips zu verneinen. Allerdings ist es ein Gebot

der Gemeinschaftstreue, dass sich die Mitgliedstaaten um

5 1
52

Siehe Art. 2 i) und k).
EuGH vom 9.9. 1999, I :s. C-ß2/97 (Kommission./.Deutsch-

land), NVwZ 1999,1'214 Rdnr.40.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Betrachtungsweise bejahend

$ 4 Abs. 3 Satz2 KrW-/AbfG. Siehe dazu mit Betonung einer

volksn'irtschaftliche Perspektive, während die betriebswirt-

scha{tliche Seite nicht bei der Bestimmung der Verx'errung, son-

dern erst bei der Bestimmung der Pflicht zur Verwertung nach \ 5

Abs.4 KrV-/AbfG zum Zuge komme, K. P. Dolde, A' Vetter,

Beseitigung und Verwertung nach dem Kreislaufwirtschafts-

und Abfallgesetz, NVwZ 2OOA,21' If .,23' dre aber auf die Verein-

barkeit des KrV-/AbfG mit dem Gemeinschaftsrecht nicht ein-

gehen.
Beseitigung und Verwertung bezögen sich dann auf eine rein

stofflich-energetische Ebene und unterschieden sich nach deren

Hauptzr.eck. Hierfür spricht, dass der Virtschaftlichkeitsge-

sichtspunkt in der Rahmenrichtlinie nicht genannt und die Um-

*'eltverträglichkeit in der RahmenRl (Art' 4) wie auch der Ab-

fallverbringungsVO (Art. a (3) c), Art'7 (4) a)) als gesonderter

Aspekt genannt ist.

53



Ab ha nd I u ngen Winter /  Diesteuerung grenzübersch reitender Abfal lströme WBL

eine Gemeinschaftsinitiative bemühen, statt auf nationaler

it.t. eigene Wege zu gehen' Das Kr\ü-lAbfG geht in sei-

".. 
r. itt?ig.nruädig.i Begriff l ichkeil.T E bereits über

diese Grenze hinaus' Dies artet zum Alletngang aus' wenn

Ji. g.e.iffli.hkeit des Gesetzes durch eine nationale Ver-

ota""f;* oder Verwaltungsvorschrift national noch weiter
- -  .  t ! (

ausgepragt wrro"-.

b) Eint;ände bei Abfallen zur Beseitigung
g.i ÄUf;il." zu. B"seitigung sind zulässige Gründe solche

- der Entsorgungsautarkie,
- des NähePrinziPs,
- aus AbfallwirtschaftsPlänen'
- d., U-*.lt- oder Gesundheitsschutzes und der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung,
- der lJnzuverlässigkeit der Beteiligten und
- des Verstoßes gegen internationale Abkommen'

Entsorgwrgroääpi, bedeutet, dass im Verkehr der

St""t"r, o-'.irn"1. der einzelne Staat und im Verhältnis zu

o.i i,r l i ." auch die Gemeinschaft insgesamt für die

Last der Entsorgung seiner (ihrer) Abfäl1e vcrantwortl ich

ur. f,rtrorgunginahi bedeutet, dass die Abfäl1e möglichst

in der Näf,e ilres Anfalls entsorgt werden so1len' Prima

il. i. l i .gt es auf der Hand, dass die beiden Grundsätze in-r""fiif.? 
miteinander treten können' $renn ein Mitglied-

rr""i g..n ist und die Entsorgung in eine nahe geiegene

,"rtatt"ai..tt. Anlage näher wäie als in eine entfernt gele-

eene in ländische Anlage.'-Di., 
ist z. B. frir So"nderabfäile in Baden-\(ürttemberg

d.;F;i. Diese werden nach $ 4 I der Bad'-Vürtt '  SAbfVO

.ror.r.gig einer Entsorgrrngsgeselischa{t .zugewiesen' 
die

ai" Aütitt. im Rahmä 
"i.t.. 

'r..tttglichen Lieferver-

pfl ichtung einer hamburgischen V,erbrennungsanlage zu-

itlhr.., la"sst. Hiergegen erhob die D.aimler-Benz AG

Klaee.  d ie iedoch-väm VGH Mannheim abgewiesen

;"tä.. O.t VCH hält die Regeiung für mit der EG-Ab-

f"ärr..b.ittg"ngsVO vereinbar' Er löst den Konflikt der

b.id.n n.rrär.ni..t Prinzipien in einer'ü'/eise' die dem Nä-

heprinzip nur eine dienände Rolle zumissr' Ztr Begrün-

d.r.tg ,r. ' t*. ist er auf das Urteil des EuGH vom L7'3'

1993",  nr .h c lem 'd ie Entsorgungsautark ie durch d ie Besei-

t igung ihrer  (der  Mi tg l iedsiaaten '  C 'W')  A.bfä l le  in  e iner

d". aÄ nächsten gelegenen Entsorgungsanlagen zt ertel-

chen.56 sei57.
M. E. ist dieses Rangverhältnis aber weder eindeutig aus

d.. R..htrp.echung d"es EuGH abzuleiten (denn Nähe ist

rrr. .in*ri u. U. b'esser außerhalb der Autarkie erreich-

La.)" noch überhaupt ein schlüssiges Argument' um \(i-

55 Im Beschluss der 53' UMK vom 27'128' 1'O'1999' Nr'  8'  mitVer-

weis auf den Beschluss der 52' UMK, TOP 1'2 'Fortenrwicklung

des europäischen Abfallrechtes", ist die UMK immerhin der Auf-

f"rrrrng, d"r, nicht nur bei der'Weiterentwicklung des deutschen

Abfalliechtes die derzeit geltenden EG-rechtlichen Vorgaben zu

beachten seien, sondern auch, dass das europäische Abfallrecht

konkretisiert und f ortentg'ickelt werden müsse'

56 Rs. C-155/91 (Kommission/Rat), Slg' 1993' I-963' Rdnr'  9

(NVwZ 1e93,872'873).
57  VGH }v lannhe im vom24 '11 '1 '997,  EuZW 1998 '  221 '223 '

58 So auch Chr. Scherer-Leydecker, Europäisches Abfallrecht'

NVwZ 1'g9g,591,592, der aber die ebenso wenig aus dem Urteil

dersprüche der Grundsätze zrt Lasten des Näheprinzips

"rfrrrlor.n 
(denn wenn erwas ein Mittel zum Zweck ist'

f-olet .ticht, i"r, ., dem Zweck weichen muss)' Schon aus

a"äWotti."t des Art. 4 der VO ergibt sich unzweideutig'

d"s, die beiden Grundsätze nebeneinander stehen'

Dennoch scheint mir der VGH im Ergebnis Recht zu

h"L..r. Die Grundsätze sind nämlich nicht kumuiativ' son-

J..n 
"tr..""tiv 

gemeint: Für einen Einwand genügt bereits

J"r-Vt.fi.g.n ."i.t., der Gründe' Dass diese an sich sehr

.i"f".f.. Lärung bisher wenig gesehen wird, liegt an einer

verkürzten Deritung des Autarkiegnrndsatzes' Man ver-

stehtihn als eine Art zweites Nähepiinzip, das Nähe durch

ä1, ntf"f.fr"ften der Abfälle in den Grenzineines Mitglied-

staates oder der Gemeinschaft insgesamt ver-wirklicht' So

n.r.tr.n, führt er natürlich zu unlösbaren Widersprüchen

ä1, d..n eigentlichen Näheprinzip, denn ̂ von 
Stuttgart

"""t 
U"-Uitrg ist es eben weiter llt rlon Stuttgart nach

z. B. Straßburg.
Tatsächiich"sollte man zwischen Nähe als physischem

il;; i der Vermeidung von Umweltproblemen und

Nationalität/Gemeinschäft[chkeit als organisatorischem

Uiri.f solcher Vermeidung unterscheiden' Das organisato-

.l*n. Mittel besteht driitt, dtts der Mitgliedstaat be-

ri**r" Teile der Abfallentsorgung als eine Jnfrastruktur-

i;t;*"c .nri.ht und durch Einiatz von finanzielien' sach-

U.fr." it"a personellen Ressourcen selbst erbringt' .sei. e.s

auch mit Hilfe rron verselbständigten, u' U' privatrechtlich

verfassten Agenturen.
Die eigenierantwordiche Übernahme dieser Aufgabe

durch dei lJrsprungsstaat gilt in der abfallpolitischen Dis-

krrrrio.t s.it lang.,ti ,ls p.äb"ttt Mittel gegen eine Prob-

i.-,r..r.hi.brrn[ i.,, Ausland' Dies spiegelt sich auch in

J.t g;".""".tg,?..t., Autarkie heißt Selbstherrschaft' E'i-

*.nu.."nr*oräng. Eige,tverantwortung wurde eine wich-

ig. i.iiia.. d". frrl"7 Konvention, aus der sie unter dem

Namen L,ntsorgungsautarkie in die Verbringurigsverord-

rrr.g *""d..r.]Ihi. organisatorische Dimension kommt

,rr.li in ihrem gemeins"chaftsrechtlichen Rahrnengrund-

,^tz, Lrt. 174 A6s.2EGV,zum Ausdmck, nach dem Um-

weiibeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung

,, beka-pf..t ti"ttd. bi.t.tt Grundsatz hat der EuGH im

W"itot-ti."'-Urteil von 1992, also zwar vor In-Kraft-Treten

der Verbringungsverordnung, aber mit bleibender Bedeu-

tung, so interPretiert,

,dass es Sache jeder Region, Gemeinde oderanderet-r Gebietskörper-

,.tr"tt ;rr, die geeignetÄ Maßnahm"n zt treffen'um Aufnahrne' Be-

i#1""; u',ä Bäreitig.tng ihrer eigenen Abfälie sicherzustellen;

äi", i  t t"? ä.1.t 'nögri ih,t 'n 'h ut Örr ihrer Erzeugung zu bescit i

;.;, "- 
ihre Verbririgung soweit wie möglich einzuschränken""'

Wichtig hieran ist der B"7yF ryf df Gebietskörper-

s.h^fi.n,ind ihre eigenen Abfälli: Der Gerichtshof unter-

,t.lit hi.. wie selbrtie.ständlich eine Infrastr-ukturaufgabe

a., C.fi.,rkörperschaften für die in ihrem Zuständig-

keitsbereich anfallenden Abf älle'"-1"; 
t"g"der allgemeinen Zunahme an Vertrauen in den

U"rt t stJht d.r Ze"itgeist vielleicht gegen diese Vorstellung

ableitbare Au{fassung vertritt, dass das Näheprinzip Priorität be-

sitze.
59 EuGH :,om9.7.1992'C-2/9A f iVal lonien), SIg I-a471 Rdnr'  34'
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einer Infrastrukturaufgabe60. Aber die Rechtsgrundlagen

sind nun einmal to g.f^sst, dass die Mitgiiedstaaten sich
jedenfalls für eine solche Lösung entscheiden können.

Gegen eine Deutung der Entsorgungsaumrkie als orga-

nisatorische Konzeption kann nicht mit Erfolg eingewen-

det werden, sie erm-ögliche den Schutz von Landeseinrich-

tungen aus wirtschafilichen Gründen. Die Wirtschaftlich-

keiieines auf dem Markt auftretenden \Tettbewerbers ist

erwas anderes als die \üirtschaftlichkeit einer zuschussbe-

dürftigen Infrastrukturleistung. Bei der einen geht es um

die Rätabilität einer Investition, bei der anderen um den

notgedrungenen und möglichst gering zu haltenden Ein-

sati öffentlicher Mittel für eine an sich (d. h. ohne Zu-

schüsse und/ oder Benutzungszwang) unrentable öffentli-

che Leistune.
Diesen Uirterschied verwischt der EuGH in dem Urteil

Dusseldorp61. In ihm weist er unter dem Gesichtspunkt

der Rechtfertigungsgründe für Exportbeschränkungen
(Art.34, ier.zt i9 EGV) das Vorbringen der niederländi-

schen Regierung zurück, die eigene hochwertige Entsor-
gungr"nlag. werde unrentabel, wenn die im Fall im Streit

ir.h."den-Ölfi l ter exportiert würden und deshalb der An-

lage nicht als Brennmatertal zur Verfügung stünden. Da

da"s Gericht jedoch ton ,,rein wirtschaftl iche(n) Zielen"

spricht, bleibt ein Rest Verständnis für den genannten lJn-

tirschied zwischen privater und infrastruktureller'ü/irt-
schaftlichkeit62. Noch deutiicher offenbart er ein solches

Verständnis im Zusammenhang der Prüfung, ob die nie-

derländische Regelung mit den Wettbewerbsvorschriften
für staatl iche Monopole (Art. 90 und 85 (1etzt86 und 82)

EGV) vereinbar ist. Hier liegt nach seiner Ansicht dann

kein Missbrauch der Ausschließlichkeitsrechte vor' wenn

die Einräumung solcher Ausschließlichkeitsrechte im all-

gemeinen Interesse erforderlich ist, und wenn "das fragli-

äh. Unt.rtr.hmen die ihm übertragene Aufgabe ohne die

streitiee Maßnahme nicht erfüllen könnte63."Wenn der öf-

fentliÄe Charakter der Leistung somit legitimer Grund

für eine \Tettbewerbsverzerrung auf privater Ebene ist,

warum sollte er nicht auch legitimer Grund für eine solche

auf der Ebene staatiicher Regulierung sein?

Nach allem steht es im Rahmen der Entsorgungsautar-

kie den Mitgliedstaaten offen, Teile der Abfallentsorgung

in der Veise der Eigenvornahme zu organisieren. Sie sind

dazu andererseits aber nicht verpfl ichtet.
Wenn sich also ein Mitgliedstaat (oder eine seiner Regio-

nen, denen eine entsprechende innerstaatliche Kompetenz

zusteht) dafür entscheidet, die Abfalientsorgung autark zu

organisieren, so ist dies ein hinreichender Grund nach

ari. + ,q.bfallverbringungsVO. Der Mitgiiedstaat kann

hierauf Einwände in konkreten Verfahren äußern oder

eine entsprechende generelle Regelung erlassen6a. Darauf,

dass dies möglicherweise das (geographische) Näheprin-

zip tangiert, to-rnt es gemeinschaftsrechtlich nicht an.

Ei ist däm Mitgliedstaat überlassen, insofern anderweitige

Anforderungen zu stellen.

c) Eint,ände bei Abfallen zwr Verwertwng
Bei Abfällen zur Verwertung können nach Art. 7 (4) a) der

AbfallverbringungsVO Einwände zunächst auf drei

Gninde sestützt werden, die auch für Abfälle zur Beseiti-

eune geli.t-t. Dabei handelt es sich um Gründe erstens des

5.h'l,l.r der Umwelt, der öffentlichen Sicherheit und der

menschlichen Gesundheit, zweitens der lJnzuverlässig-

keit des Abfallversenders oder -empfängers, drittens der

Verpflichtung aus internationalen Abkommen. Daneben

zähien Grünäe der Umsetzung von Abfallbewirtschaf-

tungsplänen, die zur Erreichung der ZieIe der Abfallrah-

menrichtl inie 75/442 aufgestellt worden sind6s, und

Gründe fehlender ökonomisch-ökologischer Rechtferti-

gung der Ver-wertung. Hinzu kommt als unggs-9\rieb-ener

ör""d das 'falsche Verfahren., d. h' die fälschliche Noti-

f izierung von Abfällen zur Beseitigung als Abfalle zur Ver-

werrung.

aa) Falscbes Verfabren
D as fals ch e Verfahren, auch S ch einv erip erttl'ng ge-nanlt'

ist in der Praxis vermutlich der häufigste Grund für die

Zurückweisung grenzüberschreitender Verbringungen'

Problematisch ist hier ein materieiler und ein prozeduraler

Asoekt.
I{ateriell wirft die Scheinverwertung das Problem der

Abgrenzung von Beseitigung und Verwertung auf. N-o-

toriich sind hiet Einwände deutscher Behörden, die der

Auffassung sind, die Verbringung von Abfällen nach

Belgien zur Verbrennung in dortigen Zementfabriken

fühie nicht zur Verwertung, sondern zur Beseitigung, mit

der Folge, dass die deutschen Behörden sich auf den

Grundsatz der Entsorgungsautarkie berufen und die Ab-

fälle für ihre eigenen Sondermüllverbrennungsanlagen

60 Krit isch auch das Umweltgutachten 1998, Kap.3'1.2.6. M' E. ist

die Tatsache, dass manche Gebietskörperschaften sich in der Di-

mensionierung ihrer Beseitigungsanlagen verkalkuiiert haben,

kein prinzipielles Argument gegen eine Entsorgungsin{rastruk-

tur. Gegen solche Fehlkalkulationen ist auch der private Investor

nicht gefeit. lJnd wenn er, wie das UmweltgutachteninTz.TT5
annimmt, langfr ist ige Licfer-verträge absch]jeßt, bevor er inles-

tiert, so kann dies ebenso ineffizient sein wie das gegenwärtige

Auslastungsstreben der Gebietskörperscha{ten'
61 Gleiches gilt für die Urteile in den Sachen Interhuiles (Urteil vom

1C.2.1.983, I ls. 172182, S1g. 1933, 563, 566 [Rdnr. 13]) und

Neertsvoederfabriek (Urtei l  vom 6. 1'A 1987, Rs. 118/86, Slg.

1987,39A3 lRdnr. 16]). Im Fall Interhuiles hat der EuGH immer-

hin darauf verwiesen, dass die im Streit stehende, durch Aus-

schließlichkeitsrecht ausgestattete Altölbeseitigungsanlage, die

durch den Altölexport unrentabel zu.werden drohte, durch Zu-

schüsse aus Verursacherabgaben gefördert werden könne. Im Ur-

teil Neertsvoederfabriek weist der EuGH darauf hin, dass es un-

schädlich sei, wenn die im Streit stehende, ebenfalls mit Aus-

schließlichkeitsrecht ausgestattete Geflügelabfallanlage mit dem

Verwertungsprodukt Gewinne erziele' Der Gerichtsh of zeigt da-

mit also Sensibilität für die Finanzierung der Infrastruktur, aber

besonders luzide ist seine Linie nicht. Andere Folgerungen zieht

vom V/ilmo-,psk),, aaO, S 173, aus diesen Urteilen.

62 EuGH vom 25. 6. 1'998, C-2A3/96(Dusseldorp),Slg. 1998, I-4111
(Rdnr. 44). Dies übersieht G. z',an Cakter in seinem Kommentar

Court criticizes restrictions on free movement of waste, E.L.Rev

1999,178 (183).

664 i r5. Mai 2ooo

63 EuGH, aaO, Rdnr. 67'
64 Art.4 (3) b) i)  und An. a (3) a) i) .

65 Art. 7 G) a) 1. Spiegelstrich mit Art' 7 RichdtnieT5/442
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zurückhalten. Hiergegen hat die Europäische Kommis-
sion ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet66. Sie
neigt zu der Meinung, dass die Mitverbrennung eine Ver-
wertung rst.

Die deutsche Seite macht geltend, die Abfälle hätten
einen sehr niedrigen Brennwert und gewönnen einen
höheren nur durch Verschneiden mit anderen Stoffen:
der Energieausnutzungsgrad (Feuerungsvrirkungsgrad)
der Brennöfen sei gering, Schadstoffe würden aus den
Abfällen in das Produkt (den Zement oder Klinker)
eingebaut, und die Verbrennung seibst erfolge auf um-
weltunverträeliche'Veise67. Der Sachverhalt dürfte weit-
gehend ,rnrt.. it ig sein68. Zum Rechtlichen ist zu unter-
scheiden: lJmweln'erträglichkeit ist gemeinschaftsrecht-
l ich kein Definit ionsmerkmal der Verwertung, sondern
eine sich an sie anschließende Pflicht6e. Deshalb können
die umweltbezog.enen Einwände der deutschen Seite,
sollte es sich im Ubrigen um eine Verwertung handeln,
nur auf Art.7 (4) a) der AbfallverbringungsVO gestützt
werden7o. Die anderen Argumente (Verschneiden und
geringer Brennwert/Wirkungsgrad) sprechen dagegen
bereits begriff l ich gegen das Vorliegen einer Verwertung,
so dass in der Tat wohl von einer Beseitigung auszugehen
1S  t .

lJnter prozeduralen Gesichtspunkten ist fraglich, ob -

eine materielle Scheinverwertung unterstellt - die entspre-
chende Notifizierune als eine solche für Abfäl1e zur Yer-
wertung zu behandeln ist, mit der Folge, dass die Ver-
sandortbehörde ihre Bedenken gegen den Verwertungs-
charakter der Abfälle als Einwand erheben muss, oder ob
sie die Notifizierung in eine solche für Abfälle zur Beseiti-
gung umdeuten kann, mit der Folge, dass die Versandort-
behörde die Weiterleitung der Notifizier-ung unterlassen
kann und dass auch die schlüssige Genehmigung nach 3O
Tagen nicht eintritt. Die EG-AbfallverbringungsVO re-
gelt den Fall nicht explizit. Indem sie die Notif izierungs-
pflicht an den Charakter der Abfälle (zur Beseitigung bzrv-.
zur Verwertung) anhängt, macht sie den Fehler, der bei
rechtlichen Einordnungen von Tätigkeiren häufig gemacht
wird, nämlich, dass die richtige Einordnung a1s objektiv
gegeben vorausgesetzt wird, obwohl sie sich u. IJ. erst im

66 Schreiben der EU-Kommission an die Bundesregierung vom
17 . 1. 1996 - XI/000630.

67 Mitteilung der Regierung der BRD an die Kommission der EG
vom 21. 6.1996. Vgl. auch die Begründung des behördl ichen Be-
scheids, der dem Beschluss des VG Magdeburg vom 30.1,.1997
zugrunde l ieg t  iNVwZ 1998,  l2 l6 \ .

6B Zur Umweln'erträglichkeit ein Beispiel: Im Fall des Zementofens
der CBR Usine de Lixhe sind die Emissionen von Staub, Queck-
silber und Dioxin bei Verbrennung von abfallhaltigem "R6so-
fuel" anscheinend erheblich höher als bei Benutzung von her-
kömmlichem Brennstoff; sie übersteigen auch teils die geltenden
EG-'Verte. Auch liegen die belgischen Grenzwerte selbst höher
als z.B. diejenigen der deutschen TA-Luft. Siehe das Gutachten
des Insrituts für Okologie und Politik, Hamburg, 'Expertise on
the Environmental Risks Associated with the Co-Incineration of
\fastes on the Cement Kiln "Four E" of CBR Usine de Lixhe.
Belgium", o.J. (1996).

59 So auch VG Magdeburg, NVwZ 1997,121.4 (1215 r. Sp.).
7a Dazu s. unten zu bb) und cc).

Verwaltungsverfahren herausstellt71. Besser wäre es gewe -

sen, für den Fall des falschen Verfahrens einen Übergang
zum richtigen vorzusehen. In Ermangelung einer solchen
Regelung scheint mir angebracht, das strengere Verfahren,
also das für Abfälle zur Beseitigung als impiizit gegeben
anzusehenT2, denn andernfalls könnte bei Ablauf der 3O-
Tage-Frist eine Zustimmung angenommen werden, ob-
wohl es sich um Abfälie zur Beseitigung handelt.

bb) Ökonomisch-ökologisch e Gründe
\(as den Grund der fehlenden öhonomiscb-ökologischen
Recbtfertigung der Verwertung angeht, so bietet sich hier
die Möglichk eit, rrotz prinzipieller Einstufung der geplan-
ten Entsorgung als Ver-wertung diese dennoch zu unter-
binden. Der Einwand drirfte nur für die Bestimmungsorr-
behörde praktisch werden. Für sie ergibt sich hier die
Möglichkeit, das Bestimmungsland vor dem Problem der
Entsorgung der nach Verwertung verbleibenden Rest-
stoffe zu schützen. Soweit die Vorschrift auch ermög1icht,
die Kosten der Ver-wertung ins Spiel zu bringen, dürften
hier nur die voikswirtschaftlichen und die der öffentlichen
Hand entstehenden Kosten gemeint sein. Für die betriebs-
wirtschaftl iche Seite können die Beteii ieten selbst ein-
treten.

cc) Abfallentsorgungspläne wnd hochr.aertige
Veru^ertung

Hinsichtlich der Abfallentsorgwngspläne soII hier insbe-
sondere gefragt werden, ob durch sie ermöglicht wird, im
Notifizier-Lrngsverfahren auf eine möglichst hochutertige
Venuertung zu dringen.

. Die hochwertige Verwertung ist nach deutschem Recht
eine Grundoflicht der Kreislaufwirtschaft. Die Vor-
schriftT3 lautet' 'Eine der Arr und Beschaffenheit des Ab-
falls entsprechende hochwertige Verwertung ist anzustre-
ben."

Zwar wjrd der Pflichtgehalt durch das vorsichtige >an-
zustreben" gelockert. Trotzdem handelt es sich nicht um
einen b1oßen "Strebsamkeitsappell"Ta, sondern um eine
verbindliche GrundpflichtT5.

Was Hochwertigkeit genau bedeutet, ist umstritten. Im
Ergebnis dürften verschiedene Kriterien bilanzierend zu
berücksichtigen sein, die alle mit dem ZieI der Schonung
natürlicher Ressourcen, genauer mit der Verringerung des
Einsatzes von Energie und Material zu tun haben. Res-

71 Ein ähniicher Fall findet sich in $ 15 a. F. BImSchG, wonach eine
Anderungsgenehmigung nur erforderlich war, wenn die Ande-
rung wesentlich war, ein Umstand, der sich manchmal erst im
Ver fahren herauss te l l te .  Besser  i s t  d ie  Lösung des  $  15  n .  F . .
nach dem die Frage der tVesentlichkeit in einem vorgeschalteten
Anze igever fahren  zu  k lä ren  isL .

72 A. A,. VG Magdeburg, NVwZ 1997,1,211, ohne Begründung.
73 $ 5 Abs. 2 Satz 3 KrV-/AbfG.
74 So J. Flwck, in: Fluck, Kreislaufrnirtschafts- und Abfallrecht, $ 5

KrV-/AbfG Rdnr. 116 f. AhnLich D. Bothe, Zum Verwertungs-
begriff im Kreislaufwirtschaftsgesetz, UPR 1996, 77a, 175, der
die Entscheidung über die Verwertungsart ganz dem Anlagenbe-
treiber überlassen wil1.

75 Hösel/'iton Lersner/Wendebwrg, ,\bfallrecht, $ 5 Rdnr. 7; Fouquet/
Maiu-ald, aaO,5.1,47.
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sourcenschonung betrifft die input-Seite der- Produktion

und setzt sich dadurch gegen den primär auf die outPut-

Seite bezoeenen Umwelttih'-tt, ab. Dies kommt auch in
( 5 Abs. 5 Satz 2 KrV-/Abf G zum Ausdruck, wo unter

äen Gesichtspunkten der Vorrangbestimmung für.dj.e V9r-

wertung die Schonung natürlicher Ressourcen und die ein-

turrttJnd" Energie aufgeführt'werden. Zu berücksichti-

een sind dabei das VeÄältnis der genutzten stofflichen

Snbrt"n, des Abfalls zu dem nach dem Verwertungspro-

zess verbleibenden MengenüberschussT6 sowie Energie-

und Materialentlastungseff.kt. 
",tt 

der Minderherstellung

der Originalstoffe in der primären StoffwirtschaftTT'

Wetrti nun ein Bundesland seine Abfallv'irtschaftspla-

nung so anlegt, dass Abfälle aus Gründen der Ressourcen-

s.hÄutte i* Lande verwertet und nicht exportiert werden

sollen, tä f..gt es sich, ob dies im Rahmen der Verbrin-

gungsverordnung ein Grund zur Erhebung von E'inwän-

den gegen Exporte sein kann.
Die EuGH-Entscheidung in Sachen Dusseldorp scheint

hierauf eine klare Antwort zu geben, und zl'ar eine ver-

neinende. Genauer besehen war der EuGH - merkl-ürdi-

gerweise - von dem vorlegenden Gericht allein danach ge-

i."gt *ord..t, ob die Grundsätze der Entsorgungsautarkie

,.rä d.r Nähe auch frir die Verbringung von Abfällen zur

Verwertung gälten. Dies hat er, wie bereits dargestellt,.zu

Recht vernleint. Da es in dem Fal1 der Sache nacl-r aber

(auch) um ein Management zur Sicherung der Hochwer-

,igk"it der Verwertung ging, hätte es für das .'orlegende

G"ericht nahe gelegen, iuch danach zu fragen, ob eine Ab-

fallwirtschaftsplanung, die auf Ressourcenschonung zielt,

Grundlage ftif,nwande bei der Verbringung von Abfäl-

len zurVerwertung sein kann. Zwarwird die Hochwertig-

keit in der zweiten Vorlagefrage erwähnt, jedoch nur unter

dem Gesichtspunkt, ob sie eine zulässige Konkretisierung

der Grundsätze der Entsorgungsautarkie und Nähe dar-

stellt. Hierzu brauchte der EuGH nicht mehr Stellung zu

nehmen, nachdem er die Anwendbarkeit der beiden

Grundsätze als solcher verneint hatte.
Hätte das vorlegende Gericht gefragt, ob Hochwertig-

keit ein eigenes Ziel sein kann, hätte die Rede auf die Ver-

bindune von Art. 7 mit Art. 3 RL 75/442 kommen müssen,

d. h. da?auf, ob Hochwertigkeit ein Gestaltungselement
ist, das Art. 3 (1) der genannten Richtl inie ermöglicht,

wenn es dort heißt, dass die Mitgliedstaaten fördern sollen:

"... b) zweiter Linie
i) die Verwertung der Abfälle im \ü/ege der Rückführung, der'Wie-
j.-..*..fong. des \fliedereinsatzes oder anderer Verwertungsvor-

gänge im Hinllick auf die Gewinnung von sekundären Rohstoffen

oder
ii) die Nutzung von Abfällen zur Gewinnung von Energie '"

D re Zielsetzung' Gewinnung sekundärer Rohstoffe"

kann so qedeutet werde.t, dass die Sicherung der Hoch-

wertigkeil zwar nicht explizit vorgeschrieben isq dass je-

76 "Netto-Primärressourcen-substitutionse{fekt" 
nach 

-Weide-

mann,IJmweltschutz durch Abfallrecht, NVwZ 1995' 631' 637 '

77 H. Foaqaet / B. Mehrziald, Die Hochwertigkeit der Verwenung

nach dem Kr\F/AbfG, NuR 1999, 741,145; D Botbe, Zum Ver-

wertungsbegriff im Kreislaufwirtschaftsgesetz, UPR 1996, 174
(1.73 i . \ .
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denfalls aber der Abfallwinschaftsplanung ermöglicht

wird, insoweit aktiv zu werden. Eine über solche PIäne

geordnete Hochwertigkeit wird damrt zu einem seibstän-

äigen Grund für Einwande im Notifizierungsverfahren,

dJr anders als die Entsorgungsautarkie und Nähe durch

Art. 7 der Abf aliverbringungsVO anerkannt ist'

dd) Weitergebende Gründe nach Art 17t EGV

Fiet -"n äem nicht, so bleibt eine Prüfung unter dem

Geslchtspunkt mögliche n Weitergehens ,nach Art' 130 t,

ietzt 176 EGV. Dabei ist nicht nur nach der Aufnahme

ä.r Hoch*ertigkeit der Verwertung in Abfallwirtschafts-

pläne zu fragÄ, sondern weitergehend auch nach der

Mogli.hk.it, 
- 

diesen Gesichrcpunkt unmittelbar gegen

ere;züberschreitende Abfallverbringungen geltend zu

är.h.tt. Interessanterweise hatte das im Verfahren Dus-

seldorp vorlegende Gericht die diesbezügliche Frage 3 a

.r*r, äff..t.ials die vorhergehenden Fragen gestellt, in-

dem es nach der Zulässigkeit aller Kriterien des Abfall-

wirtschaftsplanes, also nicht nur nach den Kriterien Ent-

,o.g.rngr",*arkie und -nähe fragte. Ngch deutlicher war

insJ*eit der Vortrag der niededändischen Regierung, die

als zusätzliches Kriterium ein "höheres Schutzniveau',

konkretepdas Streben nach einer möglichst hochwerti-

een Beseitisungsweise der Abfälle und nach der Kontinui-

ie, d.. neJeitigung, die zum Schutz der Gesundheit und

des Lebens .roi Mättt"hen dienten, '.. '  ins Spiel brachteT8'

Die Hochwertigkeit der Verwertung wird hier also als

Beitrag zum lJmweltschutz eingeführt-
Im üinblick auf die Antwort des EuGH ist zunächst zu

bemerken, dass der EuGH die Frage, ob die Mitgliedstaa-

ten bei voliständiger Harmonisierung überhaupt noch eine

weitergehende Regelung nach Art. 130 t,, ietzt 1'76 EGV

treffen"dürfe n, z*i, nicht ausdrücklich, aber implizit be-

iahl und zwar dadurch, dass er sogleich zur Prüfung der

*eitereehenden Maßnahmen am Maßstab des Art' 34,

letzt il EGV weiterschreitet. Mir scheint die Bejahung

äieser allgemeinen Frage überzeugend zu sein, denn es be-

dürfte de"s Art. 1'76 EGV gar nicht, wenn er nicht gerade

für erschöpfende Rechtsakte gälte: sind -Rechtsakte nicht

erschöpfend, so ergibt sich just dar,aus, dass die Mitglied-

rt."t.r-t einen eigenen Spielraum behalten.
Bemerkenswätt l't.tt.. allgemeinen Aspekten ist weiter-

hin: Nach Feststellung, dass es sich bei der niederländi-

schen Regelung um eine diskriminierende - Exportbe-

schränkung handele - nur soiche werden nach ständiger

Rechtsprei-hung von Ar t. 3 4, i etzt 2g E GV erf asstie -, lässt

der nuGH es offen, ob solche diskriminierenden Be-

schränkunsen nur durch Gründe des Art.36, letzt 30

EGVoder auch durch sonstige-zwingende Gninde des Ge-

meinschaftsrechts wie Umweltschutz gerechtfertigt wer-

78 EuGH, aaO, Rdnr. 36. Dass hier nur von Beseitigung statt auch

von Verwertung gesprochen wird, hängt mit dem Fehlen eines

eigenen Oberbegriffs für disposal (6limination) und recovery (va-

loiisation) in der englischen und französischen Rechtssprache zu-

sammen. Disposal (6limination) wird u. U' auch als Oberbegriff

verwendet, so ,uch im r-otliegenden Urteil etwa in Rdnr' 23 (Vor-

lagefrage 2).
79 EuGHvom 14' 7.1981,Rs. 155/1993 (Rdnr'  15)'
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den können8o. Die Bejahung dieser seit dem Cassis-Urteil

in ständiger Rechtsprechung verneinten These ist an sich

überfällig. Indem der EuGH sie nicht deutlich verneint,

sondern nunmehr offen lässt, ist immerhin ein Schritt in

die richtige Richtung getan.
Im Ereebnis verneint der EuGH aber das Vorliegen von

Umweltichutzgründen, weil das Hauptziel der niederlän-

dischen Regelung rein wirtschaftlicher Art sei und rein

vrirtschafdiöhe Ziele nicht als Rechtfertigungsgrund für

E,xportbeschränkungen anerkannt werden könnten. IJnter

dem Gesichtspunkt des Kriteriums der Entsorgungsautar-

kie ist oben bäreits kritisch bemerkt worden, dass die An-

nahme deprein wirtschaftlichen Ziele" den Infrastruktur-

charakter der niederländischen Entsorgungseinrichtungen
verkennt. Darüber hinaus ist unter dem Gesichtspunkt des

Kriteriums der Hochwertigkeit der Verwertung anzumer-

ken, dass der EuGH diesen weder als Beitrag zu einem

weiteren, über Emissionsbetrachtungen hinausgehenden

Verständnis von lJmweltschutz noch als möglichen selb-

ständigen Rechtfertigungsgrund in Erwägung zieht. Er er-

örtertihn nur im Hilblick darauf, dass die niederländische

Anmahnung der Hochwertigkeit der Verw-ertung dem

Gesundheitsschutz dienen könnte, was aber in casu, wo

auch die Anlage am Zielort der Verbringung hohen Emis-

sionsstandards genügte, offensichtlich zu verneinen war.

Hochwertigkiit der Verwertung ist, da sie im Sinne des

Art. 174 (1) 2. Spiegelstrich der "umsichtigen und rationel-

len Verwend,t"g d.. natürlichen Ressourcen" dient, ais ein

zwingendes Erfordernis des Gemeinschaftsrechts anzuse-

he.r. Als solches vermag sie nach dem sich anbahnenden

Rechtsprechungswandel grundsätzlich auch diskriminie-

rende Marktbeichränkun gel zlr rechtfertigen. Freilich ist

in solchen Fällen ein besonderes Gewicht des 'zwingen-

den Erfordernisses* zu veriangen. Das dürfte angesichts

der überragenden Bedeutung einer energie- und material-

sparenden Virtschaftsweise zu bejahen sein.
Im Ersebnis ist deshalb festzuhalten, dass die Hochwer-

tigkeit der Verwertung a1s Mittel zur Schonung energeti-

s.her utrd stofflicher Ressourcen ein Grund ist, den die

Mitgliedstaaten wenn schon nicht gemäß Art' Z Abfallver-

bringungsVO so jedenfalls als weitergehende Strategie ge-

-äß A.t. 176 EGy verfolgen können, und dass die Hoch-

wertigkeit auch ein Rechtfertigungsgrund nach Art.29

EGVi ein kann. Zum Fal1 Dusseldorp ist noch hinzuzufü-
gen, dass die niederländische Regelung in der Tat insofern

i.. weit ging, als sie den Export bereits dann ausschloss'

wenn die ausländische Verwertung nicht hochwertiger

a1s die niederiändische war. Dies verstößt gegen das Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip, denn die Exportbeschränkung

ist in solchen Fällen nicht erforderlich, um das Ziel det

Hochwertiekeit zu erreichen. Dies ändert aber nichts

daran, dasi das ZieI der Hochwertigkeit selbst als ein

80 EuGH, aaO, Rdnr. 44. In Rdnr' 50 wird sogar eine impiizite Be-

jahung ausgesprochen, wenn es dort heißt, dass Art. i3O t es nicht

g.r,".i., die Grundsätze der Entsorgungsautarkie und Nähe auf

Abfälle zür Verwertung zu erstrecken) >>wenn sie sich als Aus-

fuhrbeschränkung erw-eisen, die weder durch zwingende N'Iaß-

nahmen des Umweltschutzes noch durch eine der in Artikel 36

des Vertrages vorgesehenen Ausnahmen gerecht{ertigt ist".

grundsätzlich legitimes gelten kann. -VerhältnisTälig
irä.e .i.r. Regelung, die den Export für den Fall be-

schränkt, dass äie Verwertung im Empfängerland deutlich

weniger hochrangig ist als im Ursprungsland.

d) Grenzäb erscltreitender Vergleich
Zu erörtern ist noch, ob die Versandortbehörde im Rah-

men der prinzipiell zulässigen Einwandgrü-nde einen Ver-

eleich inl und äusländischer Abfallbehandlungsverfahren
iornehmen darf oder auf die Pnifung beschränkt ist, ob bei

der Verbringung die inländischen Vorschriften eingehalten

werden. Ein Veigleich kommt vor allem in Betracht, wenn

bei Prüfung der Umwelrverträglichkeit der Beseitigung

oder der Verwertung8l die ausländischen Bedingungen.we-

niser umwelwerträiiich erscheinen als die inländischen,

.rn"d *.nn bei Feststellung der Hochwertigkeit der Ver-

wertung ein im Iniand verfügbares Verwertungsverfahren

hochwertiger als ein im Ausland verfügbares erscheint'

Ein solcher Vergleich könnte problematisch sein, wenn

man einen gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz des In-

halts untersiellt, dass Handelsbeschränkungen zwischen

Mitgliedstaaten nicht damit gerechtfertigt werden dürfen,

d"ss bei der Produktion oder Gewinnung des Gutes der

Umweltschutz im Ausland geringer ist als im Inland. Ein

derartiser Grundsatz steht bisher aber nicht fest. Der

Stand äer Rechtsprechung ist alles andere als eindeutig'

Er kann wie folgt beschrieben werden:
Im nicht barmonisierten Bereicb ist es nicht zulässig,

dass ein Ausfuhryerbot (im einschlägigen Fall ulnter-

Huiles.: für Altöl) nur pauschal auf Gründe der Sorge

für die Umwelt im Ausland gestützt wird82. Demnach ist

es nicht ausqeschlossen, dass bei Kenntnis der konkreten

Bedingungen im Ausland dennoch eine diese berücksich-

tigende Regelung getroffen werden kann83.
"Für 

denhar*oiitirrtm Bereicb hat der EuGH im Fall

Neertsvoederfabrik ausgesprochen, eine grenzüberschrei-

tende Betrachtung sei unzulässig, wenn der ausiändische

Staat die sekundäirechthchen Vorschriften einhalte8a. Im

Umkehrschluss heißt dies, dass eine solche Betrachtung

zulässig bieibt, wenn die Einhaltung der Vorschriften nicht

sesicheit ist. Für die Einführung strengerer Regein (also

tricht *ie im vorherigen Fall strengerer Verwaltungspra-

B 1 Art. a (3) c) 1 . Spiegelstrich und Art. 7 () a) 2. Spiegelstrich Ab-

fallverbringungsVO.
82 EuGHvom 10. 3. 1983, Fts.172/82,S1g. i983,555 Rdnr'  14: '  Der

Schutz der Umwelt ist unbestreitbar genauso streng gewährlei-

stet, wenn die Öle, statt im Ursprungsmitgliedstaat beseitigt zu

werden, an ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes Be-

seitigungs- oder Aufbereitungsunternehmen verkauft werden'"

S: Weitergehende Folgerungen im Sinne eines Verbots grenzüber-

schreitender Pnifung (u. a. für die umgekehrte Konstellation, in

der der Import im Hinblick darauf abgelehnt werden so11, dass die

Verhältnisie im Exportstaat günstiger sind) zieht P. aon Wilmout-

sky,Das Nähe- oder Ordnungsprinzip des europäischen Abfall-

rechts, NVwZ 1999,597 (599).

84 Urtei l  vom 6. 10. 1987, Rs. 113/86, S1g. 1'987,3883 Rdnr'  16: Es

erscheine nicht notwendig, die Ausfuhr von Geflügelschlachtab-

fällen zu verbieten, ,wenn (sic!) bei der Abholung und dem

Transport im nationalen Hoheitsgebiet die in der Regelung auf-

g.rt.lit.r, gesundheitlichen Voraussetzungen beachtet werden"'
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xis) sagt der EuGH im Fall Gourmetterie Van den Burg,
ein Mitgiiedstaat dürfe sich mit seinen Importregelungen
nicht auf die Produktions- oder Gewinnunssweise von
Produkten im Exportst aat beziehen, wenn dies ,ron der
Richtlinie, die insoweit erschöpfend sei, ausgeschlossen
werde85. Dies heißt implizit, dass die Bezugnahme erfol-
gen darf, wenn der Sekundärrechtsakt strengere Regelun-
gen nicht explizit ausschließt.

Gegen die Deutung, dass eine in den anderen Staat über-
greifende Regelung zulässig ist, wenn damit die Einhal-
tung des Sekundärrechts rekiamiert wird, könnte man ein-
wenden, dass in solchen Situationen ja das Vertragsverlet-
zungsverfahrenzur Verfügung stehe. Doch ist dieses nicht
effektiv genug, um Abhilfe zu schaffen. Der Gedanke des

"effet udle" spricht für eine Mobilisierung des horizonta-
len Sanktionspotentials der Handelsbeziehungen der Mit-
gliedstaaten untereinander. Er hat den EuGH bereits ver-
anlasst, über die Konstruktion der Direktwirkung von
Richtl inien und des Schadensersatzes bei Nichrumsetzung
die Bürserrechte im wirtschaftlichen Bereich zu \-erstär:
ken. Diiser Veg hilft im Umweltschutz kaum werter,
weil es hier an subjektiven Rechtspositionen und indivi-
dualisierbaren Schäden fehlt86. Zu berücksichtieen ist
auch, dass die Umwelt ein Gemeinschaftsgut ists-. Aller-
dines sollte von der horizontalen Sanktion nur in klar be-
-ieienen Sachlagen Gebrauch gemacht werden könnenss.

Subsumieren wir nun die beiden hier interessierenden
Situationen, so ergibt sich zunächst, dass beide sekundär-
rechtl ich überformt sind.

Hinsichtlich des Vergleichs der lJmweltverträglichkeit
der Entsorgung gibt es sekundärrechtl iche Standards. Hat
der Versandstaat Anlass anzunehmen, dass diese im Emp-
fängerstaat nicht umgesetzt sind oder nicht eingehalten
werden, kann er die Zustimmung zur Verbringung verwei-
gern. Hiergegen ist eingewandt worden, dass Art. a (3) c)
1. Spiegelstrich und Art.7 (4) a) 2. Spiegelstrich nur den
Verbringungsu.eg und nicht die Bedingungen am Entsor-
gungsort betreffe8e, doch würde dann der Umweltschutz-
zweck der Verordnung desavouiert. Es würde die absurde
Folge eintreten, dass nicht einmal die Bestimmungsortbe-
hörde den Import ablehnen könnte, weil die vorgesehene

EuGHvom 23.  5 .  199A,Rs.  C-169189,  S lg .  1990,  I -2160,  Rdnr .  15 :
oNach alledem gibt Art. 14 der Richtlinie (d. h. der Vogelschutz-
richtlinie 791409,6. 1y.) einem N{itgliedstaat nicht die Befugnis,
mittels eines Einfuhr- und Vermarktungsverbots einer bestimm-
ten Art, die weder eine Zugvogelart noch bedroht ist, einen wei-
tergehenden Schutz zu gewähren, als er im Recht des Mitglied-
staates vorgesehen ist, in dessen Gebiet der betreffende Vogel hei-
misch ist, wenn dessen Recht mit der Richtlinie 79/409 inEin-
klang steht."
Vgl. zu solchen horizontaien Mechanismen G. Winter, Das Um-
weltrecht der Eur opäischen Union unter dem Druck der globalen
Konkurrenz, in: N. Reich / R. Heine-Mernik (Hrsg.),  Umwelt-
verfassung und nachhaltige Entwicklung in der Europäischen
Union. 199l. S. 58.
Ahnlich L. Krämer, Environmental protection and Article 30
EEC Treary',  C.M.L.R. 1993, 111, 119.
So auch L. Krämer, E. C. Treatl' and environmental law, 3. Aufl.
1998,  Rdnr .4 .38 .
So VG Nlagdeburg, NVwZ 1.998,121.4 (1215 l .  Sp.).

Entsorgung nicht den innerstaatlichen Umwelworschrif-
ten ihres Landes entsDreche.

Im Hinblick auf den Vergleich der Hochwertigkeit gibt
es keine detaillierte sekundärrechtliche Regelung. Trotz-
dem ist der Fall aber nicht als nicht harmonisiert anzuse-
hen. Denn indem Arr.7 (4) a) AbfallverbringungsVO über
die Abfallwirtschaftsplanung eine Hochwertigkeitspolitik
ermöglicht, wird zugleich der Vergleich ermöglicht; denn
Hochwertigkeit lässt sich schon begrifflich nur im Ver-
sleich bestimmen.- 

Trotzdem würde es so.wohl der Rechtssicherheit der
Abfallwirtschaft wie auch der umweltschonenden Res-
sourcenwirtschaft mehr dienen, wenn die Kriterien der
Hochwertigkeit einheitl ich auf europäischer Ebene festge-
legt würden.

5. Zusammenfasswng
(1) Die EG-AbfallverbringungsVO serzt die Baseler
Konvention von 1992 um. Sie geht über sie hinaus, indem
sie den Abfallexport teilweise verbietet, und indem sie den
Verwertungs gedanken forciert.

(2) Zu;eck der Abfaliverbringungsverordnung ist Um-
weltschutz und Ressourceneinsparung, nicht die Verwirk-
l ichung des freien Abfallverkehrs. Dies gilt auch für Ab-
fä11e zur Ver-wertung.

(3) Die Sicherung dieser Zwecke bedarf nach wie vor
bobeitl icher Steuerung. Sie wird vom geltenden Gemein-
schaftsrecht weitgehend den Mitgliedstaaten überlassen.
Zur effektiveren Durchsetzung der Zwecke ist jedoch be-
sonders hinsichtl ich der Definit ion von Abfall zur Beseiti-
gung und Abfall zur Verwertung mehr gemeinschaftliche
Harmonisierung erforderlich.

(4) Das Kontrollregime variiert von völl iger Freistel-
lung über eine Notif izierungsregeiung bis zum komplet-
ten Verbringungsverbot.

(5) Das Kontrollregime ist umso strenger, je gefährli-
cher der Abfall ist, je mehr es um Beseitigung statt Verwer-
tung geht und je weniger der Bestimmungsstaat nach der
Vermutung des Verordnungsgebers organisatorisch und fi-
nanziell zu einer angemessenen Entsorgung in der Lage ist.

(6) Die Verbringung von Abfällen bedarf grundsätzlich
der Genehmigung der Bestimmungsortbehörde. Dieser
Genehmigung muss vorher die Versandortbehörde zuge-
stimmt haben, wobei die Zustimmung u. U. als schlüssig
erre ih g i l t .

(7) Fnr die gerichtliche Uberprüfung der Zustimmung
bzw. Genehmigung ist jeweils das Gericht der Versand-
bzw. Bestimmungsortbehörde zuständig, und zwar auch
für Klagen im Ausland ansässiger Betroffener wie insbe-
sondere des Exporteurs, dessen Antrag von der Bestim-
mungsortbehörde abgelehnt worden war, bzw. des Impor-
teurs, dessen Antrag von der Versandortbehörde abge-
lehnt worden ist.

(8) In einigen Bundesländern erstrecken sich die Andie-
nungs- und Überlassungsregeln auch auf zwischenstaatl i-
che Verbringungsvorgänge. Soweit diese Regeln dabei
nicht als durch die Notifizierung erfülit gelten, sondern
neben dem pic-Verfahren noch zusätzliche behardliche
Entscheidungen ergehen, eigenständige materielle Maß-
stäbe der Entscheidung gelten und eine besondere Andie-
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nungsgebühr zu zahlet ist, besteht eine Kollision mit der

Notifizierungsregelung, die zur Nichtanwendbareit der
Andienungs- und Überlassungsregelung führt.

(9) Für die zulässigen Einwandsgründe ist die lJnter-
scheidung von Abfall zur Beseitigung und Abfall zurYer-
wertung zentral. Diese Begriffe können zwar, weil sie
durch eine Richtlinie eingeführt werden, durch nationales
Recht konkretisiert werden, jedoch sind dabei die gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Es ist fraglich,
ob das KrW-/AbfG dem in jeder Hinsicht entspricht.
Das Gemeinschaftsrecht scheint nach rein stofflich-ener-
getischen Kriterien abzugrenzen, wobei der Hauptzweck
zählt und auf den unvermischten Abfall abzustellen ist.
Wirtschaftliche Gesichtspunkte und die lJmwelwerträg-
lichkeit der Entsorgung sind dagegen nicht Definitions-
merkmal, sie qualifizieren vielmehr die Umgangspflich-
ten.

(10) Bei der gemeinschaftsrechtlichen Konkretisierung
der Beseitigung und Verwertung ist u. a. zu entscheiden,
ob und wie der Marktpreis des Abfalls zu berücksichtigen
ist, welche Art Stoffbilanz gelten soll, v'elche Rolle der
Heizwert und die \Wärmerückgewinnung spielt, ob von
den unvermischten Abfällen auszugehen ist, ob eine wirt-
schaftliche Betrachtungsweise gilt, und inwieweit die Um-
welwerträglichkeit der Entsorgung zu beachten ist.

(11) Entsorgungsautarkie und Entsorgungsnähe sind
als Einwand zulässig, soweit es Abfalle zur Beseitigwng,
nicht aber, soweit es Abfälle zur Verwertung betrifft.

(1,2) Entsorgungsawtarkie bedeutet, dass im Verkehr der
Staaten primär der einzelne Staat und im Verhäitnis zu
Drittstaäten auch die Gemeinschaft insgesamt für die
Last der Entsorgung seiner (ihrer) Abfäi1e verantwortlich
ist. Entsorgungsnähe bedeutet, dass die Abfälle möglichst
in der Nähe ihres Anfalls entsorgt werden sollen. Entsor-
gungsautarkie ist ein organisatorisches Prinzip, Nähe ein
geographisches.

(13) Entsorgungsnähe und Entsorgungsautarkie stehen
nicht in einem Mittel-Zweck-Verhä1tnis, sondern neben-
einander. Sie sind nicht als kumulativ, sondern als aiterna-
tiv zu verstehen. Venn sich also ein Mitgliedsraat (oder
eine seiner Regionen, denen eine entsprechende inner-
staatliche Kompetenz zusteht) dafür entscheidet, die Ab-
fallentsorgung autark zu organisieren, so ist dies ein hin-

reichender Grund nach $ 4 AbfaliverbringungsVO. Da-
rauf, dass dies möglicherweise das (geographische) Nähe-
prtnzip tangiert, kommt es gemeinschaftsrechtlich nicht

(1+) Bei sog. Sclteinverwertung, d' h. der Notifizierung
von Abfällen zur Beseitigung als Abfälle zur Verwertung
ist das für Abfälle zur Beseitigung geltende Verfahren an-
zuwenden. Insbesondere gilt nicht die Annahme einer

stillschweigenden Zustimmung nach Ablauf von 30Tagen.
Gleiches gilt für den umgekehrten Fall der Scheinbeseiti-
gung.- 

(15) Bei AbfAllen zwr Verwertwngkönnen Regelungen
in Abfallzairtschaftsplänen, die auf eine hochwertige Ver-
,@ertung zielen, gegen eine Verbringung eingewendet wer-
den. Der EuGH hat im Dwsseldorp-Urtell diesen lWeg

nicht versperrt, weii das Urteil nur zu Einwänden hin-

sichtlich Entsorgungsautarkie und Entsorgungsnähe Stel-
Iung nrmmt.

(16) Die Zulässigkeit des Hochwertigkeitseinwands
kann statt auf Art. 7 VerbringungsVO auch auf Art. 176
(ex 130 t) EGV gestützt werden.

(17) Hochwertigkeit der Verwertung ist zwar kein

Grund im Sinne des Art.30 (ex 36) EGV sie gehört aber
gemäß An. 174 (ex 130 r) EGV (als Mittel der Ressourcen-
schonung) zu den zzaingenden Gründen des Gemein-
schaftsrechts. Solche Gründe sind auch bei diskriminie-
renden Maßnahmen anwendbar, wenn sie gewichtig genug
sind, die Diskriminierung zu rechtfertigen.

(18) Im grenzüberscbreitenden Vergleich einerseits der
lJmweltverträglichkeit, andererseits der Hochwerdgkeit
der Verwertungsverfahren liegt kein unzulässiger Eingriff
in die Souveränität des ausländischen Staates.

(19) Im Interesse eines allerorts gleich hohen Schutzni-
veaus und im Interesse der Rechtssicherheit der Abfall-
wirtschaft wäre es dienlich, wenn die Konbretisierwng der
Kriterien der Flochwertigkeit der Verwertung und der
Verwertung überhaupt awf ewropäischer Ebene angegan-
gen würde. Minimallösung wäre eine Interpretationsleit-
Linie zu Art. 4 der Abfallrahmenrichtlinie, die auch die
Verbindung zu Art.4 und 7 AbfallverbringungsVO her-

stellt. Besser noch wäre eine Anderung beider Rechtsakte,
die den Grundsatz der Hochwertigkeit aufnimmt und prä-
zisiert.

Volksgesetzgebung über Finanzen
- Zur Reichweite der Finanzausschlussklauseln in den Landesverfassungen -

Von Professor Dr. Dieter Birk und Wissenschaftlichem Assistenten Dr. Rainer'Wernsrnann, Münster

Mittlerweile k ennen alle Lande sverfassungen direhtdemo-
bratische Elemente. Allerdings sind bestimmte Themen ei-
ner Entscbeidung dwrcb das Volh pon vornberein entzo-
gen. Von besonderer Bedeutwng sind hier die hawshalts-
wirksamen Gesetze, die alle Landesr.,erfassungen - in un-

" T.il III des Beitraqs beruht auf einem Gutachten, welches im Auf-
tras des Bundes der Steuerzahler e. V. erstattet wurde.

terschiedlichen Formwlierkngen - der Entscbeidwng dwrcb

das Parlament aorbebalten. (Jm die Auslegwng dieser sog.

Finanzawsschlwssklawseln geht es im folgenden Beitrag.
Beispietbaft'raird die Frage erörtert, ob das System der Ab-

ge oidnetenentsch ädigwn ge n und -v ers orgwngen, für de sse.n

Reforrn (etwa beim Abbaw'oon Doppel-oersorgungen) die

Betroffenen oft nicbt den nötigen Willen awfbringen, einer

Entscheidwng dwrch das Volh zwgänglich ist.
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